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RS OGH 1998/2/12 15Os13/98
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.02.1998

Norm

StGB §146

StGB §148

Rechtssatz

Für die Beurteilung der Gewerbsmäßigkeit rechtlich unerheblich bleibt bei einem Zusammenspiel mehrerer

gewerbsmäßig handelnder Betrugstäter, ob jedem jeweils der vereinbarte oder erho7te Beuteanteil tatsächlich

zukommt oder die Beute tatplanwidrig nur bei einem von ihnen verbleibt.
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